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Aufruf zur
zweiten Bürgerbeteiligung

Das bislang unbebaute Grundstück Schaf-
weide zwischen Neckaruferbebauung, ge-
werblichen Schulen und Universitätsklini-
kum zeichnet sich durch seine exponierte La-
ge an der Stadteinfahrt nordwestlich der
Friedrich-Ebert-Brücke sowie als potenziel-
ler attraktiver Wohnort am Neckar aus. Da-
her soll die Fläche städtebaulich entwickelt
werden. Auf der südöstlichen Teilfläche an
der Friedrich-Ebert-Brücke haben die Bauar-
beiten für den geplanten Neubau des SWR-
Studios Mannheim-Ludwigshafen bereits
begonnen. Im nördlichen Teil des Grund-
stücks Schafweide soll Wohnbebauung mit
ergänzenden wohnverträglichen Nutzungen
entstehen. Das Planungskonzept des Büros
Steinhoff / Haehnel Architekten GmbH,
Stuttgart mit gla gessweinlandschaftsarchi-
tekten, Schorndorf sieht einen fünf- bis
sechsgeschossigen Blockrand entlang der
Schafweide und der Friedrich-Ebert-Straße
vor sowie einen fünfgeschossigen Riegel im
Westen entlang des Hermann-Heimerich-
Ufers. Im grünen Blockinnenbereich befin-
den sich eingeschossige Bauteile der Kinder-
tageseinrichtung sowie deren Außenspiel-
flächen. Auf seiner Südseite, also am Nord-
rand der öffentlichen Platzfläche, können in
der Erdgeschosszone eine Bäckerei, ein Bis-
tro oder ein Lesecafé zur Belebung des Plat-
zes beitragen. Die Umsetzung erfolgt durch
den Investor Brutschin Wohnbau GmbH,
Waiblingen.

An der Südwestecke des Grundstücks
Schafweide soll das Umfeld der Neubebau-
ung mit einer großzügigen Grün- und Freiflä-
che aufwertet werden. Vorgesehen ist eben-
falls eine freiraumplanerische Verknüpfung
des Neckars beziehungsweise des Neckar-
vorlands mit der Neubebauung und mit der
Neckarstadt. „Mit der Entwicklung der
Schafweide ermöglichen wir gutes Wohnen
am Fluss. Hierzu zählt neben dem Angebot
preisgünstiger Wohnungen auch ausrei-
chend Platz zum Entspannen und Verweilen.
Durch die Grün- und Freiflächen schaffen wir
ein Zuhause, das durch seine Nähe gleicher-
maßen zum Stadtzentrum und zum Neckar
Urbanität und Natur miteinander verbin-
det“, sagt Baubürgermeister Ralf Eisenhau-

er.
Die Gestaltung dieser Fläche wird über ei-

nen freiraumplanerischen Wettbewerb er-
mittelt. Dabei sollen sieben Planungsbüros
einen Entwurf vorlegen. Ein Preisgerichts-
gremium aus Vertretenden der Stadt Mann-
heim und externen Fachleuten wird diese
Planungen bewerten und eine Arbeit für die
Realisierung empfehlen. Bereits im Mai die-
ses Jahres hatten Interessierte die Möglich-
keit, sich im Vorfeld des Wettbewerbs in
einer ersten Beteiligungsstufe zur Gestal-
tung dieses neuen Freiraums zu äußern.
Über das Beteiligungsportal www.mann-
heim-gemeinsam-gestalten.de/schafweide
sind 33 Anregungen und fünf Kommentare
für die weitere Planung eingegangen. Diese
wurden im Zuge der Ausarbeitung der Pla-
nungsentwürfe berücksichtigt.

Nun findet die zweite Stufe der Bürgerbe-
teiligung statt: Am Dienstag, 14. September,
werden ab 19 Uhr im Foyer-Saal des Collini-
Centers, Collinistraße 1, die sieben innerhalb
des Wettbewerbsverfahrens eingegangenen
Planungen in anonymisierter Form öffentlich
vorgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger sind
eingeladen, sich hierzu zu äußern. Die Anre-
gungen und Hinweise werden gesammelt
und dem am Folgetag zusammenkommen-
den Preisgericht im Rahmen seiner Sitzung
vorgetragen und in der Diskussion berück-
sichtigt.

Pandemiebedingt ist eine Teilnahme nur
mit 3-G-Nachweis möglich. Außerdem ist die
Teilnehmendenzahl begrenzt. Eine formlose
Anmeldung per E-Mail an buergerbeteili-
gung@mannheim.de ist bis spätestens Sonn-
tag, 12. September, erforderlich. Sollten
mehr Anmeldungen vorliegen als möglich,
entscheidet das Los über die Teilnahme. Alle
Interessenten erhalten eine Rückmeldung,
ob eine Teilnahme möglich ist. Da die Bür-
gerbeteiligung in das Wettbewerbsverfah-
ren eingebunden ist, müssen alle Informatio-
nen aus dieser Veranstaltung bis zum Ab-
schluss der Preisgerichtssitzung am 15. Sep-
tember vertraulich bleiben. Fotos, Videos,
Skizzen und Mitschriften sind nicht gestat-
tet. Es wird darum gebeten, keine elektroni-
schen Geräte mitzubringen.

Gestaltung der Grün- und Freifläche auf der Schafweide

Wichtige Informationen zu
Maßnahmen gegen die

Ausbreitung des Corona-Virus
Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis
Mannheim ist unter www.mannheim.de/in-
zidenzzahl einsehbar.

Meldung des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales: Corona-

Arbeitsschutzverordnung
verlängert und ergänzt

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung ent-
hält neu die Verpflichtung der Arbeitgeber,
Beschäftigte über die Risiken einer COVID-
19 Erkrankung und bestehende Möglichkei-
ten einer Impfung zu informieren, die Be-
triebsärzte bei betrieblichen Impfangeboten
zu unterstützen sowie Beschäftigte zur
Wahrnehmung von Impfangeboten freizu-
stellen. Ansonsten gelten die bestehenden
Arbeitsschutzregeln fort. Zur ungekürzten
Meldung des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales: www.bmas.de/DE/Ser-
vice/Presse/Pressemitteilungen/2021/coro-
na-arbeitsschutzverordnung-verlaengert-
und-ergaenzt.html

Impfbus beim Löwen-
Heimspiel am 12. September

Beim Heimspiel zwischen den Rhein-Neckar-
Löwen gegen den SC Magdeburg am Sonn-
tag, 12. September, gibt es die Möglichkeit,
sich im mobilen Impfbus vor Ort an der SAP-
Arena impfen zu lassen. Der mobile Impfbus
wird von 12 bis 14 Uhr an der SAP-Arena ste-
hen. Die Impfungen werden ohne vorherigen
Termin durchgeführt und können sowohl
Erst- als auch Zweitimpfung sein. Es wird der
Impfstoff von Biontech verwendet. Im Falle
einer Erstimpfung kann für die Zweitimp-
fung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder
einer niedergelassenen Ärztin bzw. einem
niedergelassenen Arzt vereinbart werden.
Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer
keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Im Falle eines anschließenden
Stadionbesuchs ist zwingend ein negativer
Schnelltest am Einlass vorzuzeigen, da Per-
sonen erst 14 Tage nach der Zweitimpfung
als geimpft gelten.

Mobiles Corona-Impfteam
beim Spinelli-Fest der

BUGA 23 am 12. September
Am Sonntag, 12. September, gibt es die Mög-
lichkeit, sich von einem mobilen Impfteam
des Mannheimer Impfzentrums beim Spinel-
li-Fest der BUGA 23 impfen zu lassen.
Geimpft wird von 11 bis 17 Uhr auf dem Spi-
nelli Gelände der BUGA 23, Spinelliplatz 4.
Die Impfungen werden ohne vorherigen Ter-
min durchgeführt und können sowohl Erst-
als auch Zweitimpfung sein. Es wird der
Impfstoff von Biontech verwendet. Im Falle
einer Erstimpfung kann für die Zweitimp-
fung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder
einer niedergelassenen Ärztin bzw. einem
niedergelassenen Arzt vereinbart werden.
Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer
keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Be-
scheinigung. Einlass auf das Spinelli-Fest ist

nur für geimpfte (14 Tage nach der Zweitimp-
fung), genesene oder getestete Personen
und nach vorheriger Anmeldung möglich. In-
teressierte können sich über die Homepage
www.buga23.de anmelden.

Mobiles Corona-Impfteam
auf der Vogelstang

Bis Sonntag, 12. September, ist das Impfzent-
rum Mannheim für die Zweit-Impfungen auf
der Vogelstang im Einsatz. Auch Erstimpfun-
gen sind ohne Anmeldung möglich. Geimpft
wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff
von Moderna. Die Impfungen finden im Vo-
gelstang-Center (Glaspavillon im Erdge-
schoss), Freiberger Ring 14, statt. Im Falle
einer Erstimpfung kann für die Zweitimp-
fung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder
einer niedergelassenen Ärztin bzw. einem
niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Impfbus am Edeka-Center in
Neuostheim am 10. und 11. September
Der mobile Impfbus wird am Freitag, 10., und
Samstag, 11. September, am Edeka-Center in
Neuostheim, Seckenheimer Landstraße 246,
stehen. Geimpft wird ohne Termin jeweils
von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Bi-
ontech. Im Falle einer Erstimpfung kann für
die Zweitimpfung ein Termin bei der Haus-
arztpraxis oder einer niedergelassenen Ärz-
tin bzw. einem niedergelassenen Arzt ver-
einbart werden. Für die Impfung vor Ort wird
ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird
darum gebeten, die Krankenkassenkarte und
den Impfpass (falls vorhanden) mitzubrin-
gen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort
eine Bescheinigung.

Laufende und
kommende Impfaktionen

Eine Übersicht über laufende und kommen-
de Impf-Aktionen in Mannheim sind unter
www.mannheim.de/impfaktionen zu finden.
Die Liste wird stetig aktualisiert.

Impfzentrum noch
bis 30. September geöffnet

Da die Impfzentren in Baden-Württemberg,
wie vom Land angekündigt, bis 30. Septem-
ber geöffnet sind, wird das Mannheimer
Impfzentrum danach planmäßig den Betrieb
einstellen. Damit werden die Impfungen ab 1.
Oktober in die Regelversorgung übergehen.
Für eine Erst- oder Zweitimpfung können
dann weiterhin Termine bei niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten vereinbart wer-
den. Auch Betriebsarztimpfungen sind mög-
lich. Die Stadt Mannheim prüft derzeit ein
Impfangebot für Mannheimerinnen und
Mannheimer, insbesondere über Mobile
Impfteams, das über den 30. September hin-
ausgeht.

Bis zum 30. September ist die Impfung im
Mannheimer Impfzentrum nach wie vor ein-
fach und spontan von Montag bis Samstag
zwischen 11.30 und 19 Uhr möglich. Alle, die
ihre Erstimpfung im Mannheimer Impfzent-

rum erhalten haben, können für die Zweit-
impfung auch einen Termin bei der Hausärz-
tin oder dem Hausarzt vereinbaren. Auch die
Auffrischungsimpfungen für besonders vul-
nerable Personen werden in die Regelversor-
gung bei Hausärztinnen und -ärzten überge-
hen.

Meldung des Landes: Zweitimpfung
nach dem 30. September

Die Impfzentren des Landes schließen zum
30. September. Das bedeutet, dass vergebe-
ne Zweittermine dort nicht stattfinden.
Wenn die Zweitimpfung ab Oktober stattfin-
den soll, wird gebeten, rechtzeitig Kontakt
mit der Hausarztpraxis bzw. einer niederge-
lassenen Ärztin oder einem niedergelasse-
nen Arzt (eingeschlossen sind auch Privat-
praxen) aufzunehmen, um einen Termin für
die Zweitimpfung zu vereinbaren.

Wer keine Hausarztpraxis hat, kann auf
der Internetseite der Kassenärztlichen Verei-
nigung BW über die Corona-Karte Baden-
Württemberg (Adresse: www.kvba-
wue.de/index.php?id=1102) den Standort der
nächstgelegenen Corona- Schwerpunktpra-
xis finden, um einen Zweitimpfungstermin
zu vereinbaren.

Für die Terminvereinbarung ist es wichtig,
dass der Mindestabstand zwischen Erst- und
Zweitimpfung eingehalten wird und auch,
dass der Termin mindestens zwei Wochen
vor der fälligen Impfung mit der Arztpraxis
vereinbart wird. Nur so kann die Arztpraxis
die entsprechenden Impfstoffmengen be-
stellen und die Impftermine auch in Gruppen
zusammenfassen, um den Verwurf von Impf-
stoff zu vermeiden.

Eventuell bestehende (Zweit-) Impftermi-
ne nach dem Ende der Laufzeit des jeweiligen
Impfzentrums sind ungültig, auch falls E-
Mail-Erinnerungen durch die Impftermin-
software versandt werden.

Öffnungszeiten des
Impfzentrums Mannheim/Impfungen

auch ohne Termin
Weiterhin sind Impfungen im Mannheimer
Impfzentrum bis 30. September auch ohne
Termin möglich. Damit können Interessierte
spontan und flexibel zu den gültigen Öff-
nungszeiten montags bis samstags von 11.30
Uhr bis 19 Uhr zur Impfung ins Impfzentrum
kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als
auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimp-
fung sind die Mindestabstände zwischen den
beiden Impfungen einzuhalten.

Seit 1. September sind für bestimmte Per-
sonengruppen sechs Monate nach Ab-
schluss der Erst- und Zweitimpfung auch
Auffrischungsimpfungen möglich. Weitere
Informationen sowie nähere Informationen
zu den zur Auffrischungsimpfung berechtig-
ten Personen sind unter www.baden-wuert-
temberg.de/de/service/presse/pressemit-
teilung/pid/auffrischimpfungen-in-baden-
wuerttemberg-ab-1-september-moeglich zu
finden.

Baumscheibe pflegen
und Stauden bekommen

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit der Pfle-
ge des Beets vom Straßenbaum vor der
Haustür anzufangen. Der Stadtraumservice
Mannheim schenkt allen, die jetzt eine
Baumpatenschaft übernehmen, eine Zusam-
menstellung von ökologisch wertvollen
Stauden. Die Stauden bevorzugen nährstoff-
arme Böden und eignen sich damit hervorra-
gend zum Auspflanzen im Beet um den
Baum, der sogenannten Baumscheibe. Sie
sind optisch aufeinander abgestimmt und
verschönern die Baumscheibe über viele Jah-
re.

Die Stadt Mannheim freut sich über Men-
schen, die eine Baumscheibe pflegen und be-
pflanzen. Bevor losgelegt wird, sollte man
sich unbedingt beim Stadtraumservice mel-
den. Dort prüfen Baum-Fachleute, ob die
Baumscheibe für eine Bepflanzung geeignet

Baumpate in Mannheim werden
ist. Falls ja, wird die Patenschaft registriert,
sodass die Stadt Mannheim bei Bedarf Kon-
takt aufnehmen kann.

Schnell sein lohnt sich: Wer sich bis 30.
September beim Stadtraumservice meldet,
dem reserviert dieser, wenn eine Paten-
schaft zustande kommt, eine Stauden-Mi-
schung. Die Pflanzen können Ende Oktober
in der Stadtgärtnerei abgeholt werden.

Anmeldungen werden telefonisch unter
0621/293-4048 oder per E-Mail an pelin.yil-
diz@mannheim.de entgegen genommen. Es
sollte die Adresse des Hauses angegeben
werden, vor dem der Baum steht. Hilfreich
sind außerdem zwei Bilder: Eins von der
Baumscheibe, auf dem nur der Stammfuß
und das Beet zu sehen sind, und ein Bild von
weiter weg, auf dem der ganze Baum zu se-
hen ist.

After-Work-Klimapicknick

Nachhaltige Kleidung, nachhaltige Lebens-
mittel, nachhaltiger Lebensstil: Der Begriff
„Nachhaltigkeit“ wird heute inflationär ge-
nutzt. Alles scheint es in nachhaltig und
„grün“ zu geben. Konsumieren mit guten Ge-
wissen ist das neue Motto der Werbeindust-
rie. Doch ist dem wirklich so? Wo beginnt
Green Washing und wann sind Produkte

Ideen und Möglichkeit aktiv zu werden
wirklich nachhaltig? Beim After-Work-Klima-
picknick am Mittwoch, 15. September, von 18
bis 20 Uhr am ALTER Mannheim lädt die Kli-
maschutzagentur Mannheim dazu ein, ins
Gespräch zu kommen. Gemeinsam wird dis-
kutiert, probiert und gegenseitig inspiriert.
Gute Beispiele und positive Erlebnisse sind
willkommen und sollen in gemütlicher Run-

de ausgetauscht werden. Getreu der Idee ei-
nes Picknicks sollen eigene Decken bezie-
hungsweise Sitzgelegenheiten sowie Ver-
pflegung mitgebracht werden. Alternativ
kann dies direkt vor Ort am Veranstaltungs-
ort gekauft werden. Die Veranstaltung findet
nur bei gutem Wetter statt. Weitere Informa-
tionen gibt es unter www.klima-ma.de.
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 13.,
bis Freitag, 17. September, in folgenden Stra-
ßen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Am Aubuckel - Elisabethstraße - Feldstra-
ße - Glücksteinallee - Gontardstraße - Kasse-
ler Straße - Meerfeldstraße (Diesterweg-
schule) - Oppauer Straße (Waldhofschule) -
Otto-Beck-Straße (Pestalozzischule) - Otto-
Siffling-Straße - Seckenheimer Straße -
Speckweg - Spessartstraße (Brüder-Grimm-
Schule) - Tullastraße - Waldpforte (Alfred-
Delp-Schule) - Werderplatz (Oststadtschule)
- Wiesbadener Straße (Friedrich-Ebert-Schu-
le)

TagdesoffenenDenkmals
inderKZ-Gedenkstätte

Die KZ-Gedenkstätte Sandhofen im Unter-
geschoss der Gustav-Wiederkehr-Schule do-
kumentiert die Geschichte des KZ-Außenla-
gers als Teil des nationalsozialistischen KZ-
Systems, sie informiert über den Warschauer
Aufstand und erinnert an die Opfer. Am
Sonntag, 12. September, ist sie zwischen 14
und 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung vor Ort
ist erforderlich.

Online-Vortrag:Agiles
Arbeitenverstehen

Am Dienstag, 14. September, von 17 bis 18.30
Uhr, bietet die Kontaktstelle Frau und Beruf
Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald der
Stadt Mannheim einen kostenlosen Online-
Vortrag über „agiles Arbeiten“ an. Unsere
Welt wird zunehmend unbeständiger,
schneller und komplexer. Um dem turbulen-
ten Wandel erfolgreich zu begegnen, ist „agi-
les Arbeiten“ für Unternehmen zum neuen
Allheilmittel geworden. Aber um was geht es
dabei eigentlich? Der Vortrag bietet eine ers-
te Orientierung im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe New Work. Eine Anmeldung per
E-Mail an frauundberuf@mannheim.de oder
telefonisch unter 0621/293-2590 ist erfor-
derlich.

Online-Vortrag:Bewerbung
uptodatefürFrauen

Wie aktuell eine Bewerbung optimal gestal-
tet wird, erklärt eine Expertin im kostenlosen
Online-Vortrag „Bewerbung up to date“ am
Mittwoch, 22. September, von 18 bis 20 Uhr.
Insbesondere Wiedereinsteigerinnen und
Berufseinsteigerinnen sind angesprochen.
Der Vortrag ist eine Kooperationsveranstal-
tung der Kontaktstelle Frau und Beruf Mann-
heim – Rhein-Neckar-Odenwald, des Jobcen-
ters Neckar-Odenwald, der Agentur für Ar-
beit Schwäbisch Hall – Tauberbischofsheim
und dem Regionalbüro für berufliche Fortbil-
dung Mannheim. Eine Anmeldung per E-Mail
an frauundberuf@mannheim.de oder telefo-
nisch unter 0621/293-2590 ist erforderlich.

Hinweis
ineigenerSache

Aufgrund der Karenzzeit vor der Bundes-
tagswahl 2021 setzt die Rubrik „Stimmen aus
dem Gemeinderat“ mit Beiträgen der Frak-
tionen, Gruppierungen sowie Einzelstadträ-
tinnen und Einzelstadträten derzeit aus.
Nach der Bundestagswahl am 26. September
geht es mit den Beiträgen weiter.

STADT IM BLICK Bundestagswahl am 26. September
Es sind nur noch etwas mehr als zwei Wo-
chen bis zum Wahltag. Alle Wahlberechtig-
ten haben inzwischen ihre Wahlbenachrich-
tigung erhalten. Wer bis jetzt noch keine
Wahlbenachrichtigung bekommen hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte schnell
das Wahlbüro anrufen und seinen Eintrag im
Wählerverzeichnis prüfen lassen. Wer einge-
tragen ist, kann am Wahlsonntag, 26. Sep-
tember, im Wahllokal auch ohne Wahlbe-
nachrichtigung mit dem Ausweis wählen.
Wer nicht eingetragen ist, muss dies sofort
berichtigen lassen, weil sonst nicht gewählt
werden kann. Für die Urnenwahl werden die
Bürgerinnen und Bürger gebeten, einen eige-
nen Stift mitzubringen und die gültigen Hy-
gieneempfehlungen zu beachten.

Briefwahl – neu organisiert
Viele Mannheimerinnen und Mannheimer
haben aber schon gewählt. So wurden schon
mehr als 60.000 Briefwahlunterlagen ver-
sandt und nicht nur nach Mannheim. Um
auch in Corona-Zeiten eine sichere und zügi-
ge Abwicklung gewährleisten zu können,
werden die Briefwahlunterlagen seit der
Landtagswahl im März automatisiert bei ei-
nem externen Dienstleister verarbeitet.
Sichtbar wird dies auch durch den neuen
Kombi-Wahlschein. Der rote Wahlbriefum-
schlag ist nun an den Wahlschein angehängt
und wird entlang der Perforationslinie abge-
trennt. Die Details sind in den Briefwahlun-
terlagen auf dem zugehörigen Merkblatt be-
schrieben. Alle Informationen zur Briefwahl
und auch alle sonstigen Wahlinformationen
sind im Internet unter www.mann-
heim.de/wahlen zu finden.

Briefwahl rechtzeitig beantragen
Wer am Wahltag nicht in das Wahllokal kom-
men kann, sollte rechtzeitig die Briefwahl be-
antragen. Am schnellsten und bequemsten
kann die Briefwahl online unter www.mann-
heim.de/wahlen oder mit dem QR-Code auf
der Wahlbenachrichtigung beantragt wer-
den. Telefonisch darf der Briefwahlantrag
leider nicht gestellt werden – das ist gesetz-
lich verboten. Der vorbereitete Briefwahlan-
trag auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung kann per Post oder Fax 293-9590 an das
Wahlbüro geschickt werden.

Das Wahlbüro im Rathaus E 5 ist seit dem 23.
August geöffnet. Wer persönlich ins Wahl-
büro kommt und den Ausweis oder Pass vor-
legt, kann dort gleich wählen. Wer für einen
anderen Wahlberechtigten Briefwahlunter-
lagen beantragen möchte, benötigt dessen
unterschriebenen Briefwahlantrag – ge-
trennt für jede Empfängerin und jeden Emp-
fänger. Briefwahlunterlagen dürfen Wahlbe-
rechtigten nur persönlich ausgehändigt oder
zugestellt werden. Eine Ausnahme ist nur zu-
lässig, wenn eine schriftliche Abholvoll-
macht – ebenfalls getrennt für jede Empfän-
gerin und jeden Empfänger – vorgelegt wird.
Dies gilt auch für engste Angehörige. Die be-
vollmächtigte Person muss sich auf Verlan-
gen ausweisen und darf zur Bundestagswahl
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertre-
ten. Sie muss dies im Wahlbüro durch schrift-
liche Erklärung bestätigen. Wer seine Brief-
wahlunterlagen hat, muss diese auch wieder
rechtzeitig zurückschicken oder beim Wahl-
büro der Stadt Mannheim, Rathaus E 5 abge-
ben. Am Wahltag können Wahlbriefe bis 18
Uhr in den Hausbriefkasten an der Rathaus-
pforte eingeworfen werden. Was bis zum
Wahltag, 18 Uhr, nicht im Rathaus eingegan-
gen ist, kommt nicht in die Auszählung. Da-

Informationen der Stadt Mannheim zum Ablauf der Wahl

bei müssen die Postlaufzeiten beachtet wer-
den.

Schablonen für sehbehinderte
und blinde Menschen

Zur Wahl des 20. Deutschen Bundestags am
26. September sind alle Wahlberechtigten
zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die
Stimme unabhängig von fremder Hilfe abge-
geben werden, wenn man wegen schlechten
Sehens die Wahlunterlagen selbst nicht le-
sen kann?

Zur gleichberechtigten Teilnahme an der
Bundestagswahl bieten die Blinden- und
Sehbehindertenverbände kostenlos die Zu-
sendung von sogenannten Stimmzettel-
schablonen an. Die Stimmzettel werden in
die Schablonen gelegt. Damit diese richtig
angelegt werden kann, haben die Stimmzet-
tel in der oberen rechten Ecke einheitlich
eine Lochung.

Die Felder für die „Kreuzchen“ sind in der
Schablone ausgespart. Auf der Schablone
sind in großer tastbarer Schrift Erläuterun-
gen angebracht. Zusammen mit der Schablo-
ne wird – ebenfalls kostenlos – eine Audio-
CD ausgeliefert. Auf der CD, die mit handels-
üblichen CD-Playern abgespielt werden

kann, wird die Benutzung der Schablone er-
klärt und der Inhalt des Stimmzettels voll-
ständig gesprochen. Auskünfte zu Hilfsmit-
teln für blinde und sehbehinderte Personen
sind telefonisch unter 0761/36122 zu erhal-
ten.

Briefwahlbüro als „Lehrbetrieb“
Das Wahlbüro wird traditionell als „Lehrbe-
trieb“ von den Verwaltungsauszubildenden
der Stadt geführt. Betreut und angeleitet von
drei erfahrenen Kräften des Fachbereichs
Demokratie und Strategie sind bei der Bun-
destagswahl 18 Auszubildende für die wahl-
berechtigten Bürgerinnen und Bürger der
Stadt im Einsatz.

Die sehr selbstständige und verantwor-
tungsvolle Arbeit im jungen Team macht den
Auszubildenden viel Freude, die sie stets
auch an die Kunden weitergeben. Gleichzei-
tig erwerben sie wichtige Kenntnisse und Er-
fahrungen für ihren Beruf. Das gute Arbeits-
klima und die hohe Kundenzufriedenheit
sind das Markenzeichen des Mannheimer
Wahlbüros.

Das junge Team des Wahlbüros betreut
auch den Telefon-Sammelanschluss unter
0621/293-9566 (Fax 293-9590). Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wurden gut vorbe-
reitet und beantworten gerne alle Fragen zur
Wahl – nur Wahlempfehlungen geben sie
keine. Die Öffnungszeiten des Wahlbüros
sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr
und donnerstags bis 18 Uhr. In der Woche vor
der Wahl ist es montags bis freitags von 8 bis
18 Uhr geöffnet.

Wahlinfo-App der Stadt Mannheim
Mit der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim
haben Wahlberechtigte und Wahlinteres-
sierte unmittelbaren Zugriff auf umfangrei-
che Informationen. Sie informiert über
grundlegende und aktuelle Themen, erinnert
mithilfe von Push-Nachrichten an wichtige
Termine und beantwortet viele Fragen, wie
zum Beispiel, wann die Wahl stattfindet, wie
per Briefwahl gewählt werden kann, was im
Fall eines Umzugs kurz vor der Wahl passiert
oder wie die amtlichen Endergebnisse lau-
ten. Die barrierearme Anwendung ist sowohl
für Android als auch iOS erhältlich und kann
jederzeit über Google Play beziehungsweise
den App Store installiert werden.

BUGA 23: Spinelli Fest am 12. September
Wo startet die Seilbahn? Wie wird die U-Hal-
le aussehen? Was ist die „Große Weite“? Ei-
nen anschaulichen Überblick über den aktu-
ellen Stand der BUGA 23 auf dem Spinell-Ge-
lände erhalten alle Mannheimerinnen und
Mannheimer beim ersten großen Spinelli
Fest am Sonntag, 12. September, von 11 bis 17
Uhr. In Führungen über das Gelände erläu-
tern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
BUGA 23-Teams die Planungen und Beson-
derheiten dieser Bundesgartenschau, die un-
ter den Leitthemen Klima, Umwelt, Energie
und Nahrungssicherung steht.

„Die BUGA 23 legt den Fokus auf eine
nachhaltige Stadtentwicklung: Hier werden
wichtige gesellschaftliche Fragen zu Natur-
schutz, Klimagerechtigkeit und Biodiversität
verhandelt. Durch die Gestaltung des Grün-
zugs und das Entsiegeln von über 60 Hektar
bebauter Fläche auf Spinelli wird diese BUGA
einen für die Mannheimerinnen und Mann-
heimer spürbaren Beitrag zur Klimaanpas-
sung leisten. Und sie gibt uns – wie schon
1975 – die Chance, den Blick auf Mannheim
weiter positiv zu verändern und diese Verän-

derung hin zur nachhaltigen Stadt zu be-
schleunigen“, so Oberbürgermeister Dr. Pe-
ter Kurz.

Im zukünftigen Willkommensbereich auf
dem Spinelli-Gelände der BUGA 23 präsen-
tieren sich zirka 100 Partner, Vereine und
Verbände aus Mannheim und gehen in direk-
ten Austausch mit den Gästen. Außerdem
gibt es ein vielfältiges Liveprogramm. „Wir
freuen uns sehr darüber, beim Spinelli Fest
mit der Popakademie Baden-Württemberg
Partner der Bundesgartenschau zu sein. Da-
mit unterstreichen wir gemeinsam den be-
sonderen Schwerpunkt, den die BUGA 23 auf
den kulturellen Bereich mit Kunst, Theater
und Musik setzt und den wir durch die Coro-
na-Pandemie so lange schmerzlich vermisst
haben“, sagt Prof. Udo Dahmen, Künstleri-
scher Direktor und Geschäftsführer der Pop-
akademie Baden-Württemberg.

Es gibt Sportangebote und weitere inter-
essante Mitmach-Aktionen für Groß und
Klein greifen die BUGA 23-Leitthemen auf
und reichen vom Herstellen von Insektenpra-
linen bis hin zum Bauen von Nistkästen. Für

Radfahrende gibt es einen kostenlosen
Check-up-Service.

Mit Blick auf die notwendige Verkehrs-
wende sowie im Sinne von Nachhaltigkeit
und Umweltschutz fordert die BUGA 23 ihre
Gäste auf, zu Fuß, mit dem Rad oder dem
ÖPNV anzureisen. „Wir sehen die enorme
Bedeutung, die der Klima- und Umwelt-
schutz für die Menschen hat. Deshalb haben
wir uns zum Ziel gesetzt, die nachhaltigste
BUGA aller Zeiten zu werden“, erklärt Micha-
el Schnellbach, Geschäftsführer der Bundes-
gartenschau-Gesellschaft Mannheim 2023
gGmbH. Ganz bewusst werden daher keine
Parkplätze auf dem Spinelli-Gelände ausge-
wiesen. Besucherinnen und Besucher des
Spinelli Fests erhalten über die Homepage
www.buga23.de ein Ticket, mit dem sie an
diesem Tag kostenfrei mit dem öffentlichen
Personennahverkehr anreisen können.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)
verstärkt während des Spinelli-Festes die
Stadtbahnlinie 7 mit zusätzlichen Fahrzeu-
gen, sodass zwischen den Haltestellen Uni-
versität und Talstraße (ab etwa 10.30 Uhr)

bzw. Vogelstang und Talstraße (ab etwa 11
Uhr) in beiden Richtungen bis etwa 18 Uhr ein
10-Minutentakt entsteht. „Wir möchten un-
seren Teil dazu beitragen, dass die BUGA 23
in Mannheim zu einem großen Erfolg wird.
Deshalb ist es für uns auch naheliegend, dass
wir das Spinelli Fest als wichtigen Meilen-
stein auf dem Weg zur BUGA 23 unterstüt-
zen“, so Christian Volz, Kaufmännischer Ge-
schäftsführer der rnv.

Einlass gibt es nur für geimpfte, genesene
oder getestete Personen und nach vorheri-
ger Anmeldung über die Homepage www.bu-
ga23.de, da die Zahl der Teilnehmenden am
12. September auf 5.000 beschränkt ist. Mit
der Anmeldung kann das Ticket herunterge-
laden werden, mit dem an diesem Tag kos-
tenfrei mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr angereist werden darf. Es werden
keine Parkplätze auf Spinelli ausgewiesen.

Von 11 bis 17 Uhr bietet die BUGA 23 regel-
mäßige Führungen. Die Teilnehmendenzahl
ist jeweils auf 25 Personen beschränkt. Inter-
essierte melden sich vorab an über www.bu-
ga23.de.

„Frauen in Kunst und Kultur“

Die Diskussionsreihe des FrauenKulturRates
und der Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt Mannheim in Kooperation mit dem
Mannheimer Stadtensemble beschäftigt sich
aus Frauenperspektive mit aktuellen und
kontroversen Themen. Unter dem Motto „Er-
werbstätigkeit und Gleichstellung“ behan-
delt die Auftaktveranstaltung der Spielzeit
2021/2022 das Thema „Frauen in Kunst und
Kultur“. Kunst- und Kulturschaffende berei-
chern unser Leben in vielfältiger Weise durch
ihre künstlerische Perspektive, ihre Lebens-
entwürfe, ihr Denken und Fühlen sowie ihre
Kreativität. Nach wie vor sind die Chancen,
ihre künstlerischen Wertvorstellungen zu
präsentieren und durchzusetzen und somit
an der Gestaltung kultureller Prozesse mitzu-

Auftaktveranstaltung des Clubs der unmöglichen Fragen
wirken, zwischen den Geschlechtern un-
gleich verteilt. Die Genderperspektive ist da-
her in den aktuellen und zentralen Fragen der
Kulturpolitik und der Kunst- und Kulturförde-
rung stärker zu berücksichtigen. Wie ist es
um die Gleichstellung von Mann und Frau in
öffentlich geförderten Kulturinstitutionen in
Deutschland bestellt? Welche Einstellungen
und Barrieren sind gegebenenfalls für nicht
erreichte Gleichstellungsziele verantwort-
lich? Die Veranstaltung findet am Donners-
tag, 23. September, von 17.30 bis 19.30 Uhr di-
gital über Zoom statt. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, eine Anmeldung per E-Mail an moni-
ka.mieczkowska@mannheim.de ist ausdrück-
lich erwünscht. Weitere Informationen gibt
es unter www.mannheim.de/cduf-2021_2022

Puppen nehmen
Kinder mit auf Fantasiereise

Ein besonderes Theatererlebnis für alle
Mannheimer Kinder ab zwei Jahren wird im
Oktober und November mit den Figurenthea-
tertagen „Puppenbühne“ angeboten. Karten
können ab sofort dienstags bis donnerstags
zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch unter
0621/293-3661 oder 0621/293-3647 vorbe-
stellt werden. Sieben Figurentheaterbühnen
aus ganz Deutschland werden in unterschied-
lichen Mannheimer Stadtteilen zu Gast sein,
um dort ein ausgewähltes Programm zu zei-
gen. Die symbolische Darstellung durch die
Figuren bringt den Kleinen spielerisch unbe-
kannte Welten näher und schafft zugleich ei-
nen direkten Bezug zu ihrem Lebensumfeld.
Für kleine und große Besucherinnen und Be-
sucher entstehen so neue gemeinsame Erfah-

rungen, die die Fantasie anregen und einen
intensiven Austausch fördern. Die Abteilung
Jugendförderung hat ein thematisch ab-
wechslungsreiches Programm zusammenge-
stellt. Die Jugendhäuser Waldpforte und Vo-
gelstang, das Nachbarschaftshaus Rheinau,
die Stadtteilbibliotheken Vogelstang, Herzo-
genried und Rheinau sowie die Kinder- und
Jugendbibliothek im Dalberghaus werden bei
den Figurentheatertagen zur Bühne. Fami-
lienvorstellungen und Gruppenvorstellungen
für Einrichtungen finden getrennt voneinan-
der statt. Reservierungen müssen telefonisch
getätigt werden. Während der Veranstaltun-
gen werden die geltenden Hygieneregeln be-
achtet und umgesetzt. Weitere Informatio-
nen sind unter www.majo.de zu finden.
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Die Mannheimer Hallenbäder öffnen ab 13. September wieder
Die Freibadsaison endet am kommenden
Wochenende. Am 13. September öffnen die
Hallenbäder Herschelbad, Waldhof Ost und
Gartenhallenbad Neckarau ihre Türen. Das
Hallenbad Vogelstang wird eine Woche spä-
ter, am 21. September, wieder geöffnet sein.

Entsprechend der aktuellen Corona-Ver-
ordnung des Landes Baden-Württemberg
erhält nur Zutritt, wer geimpft, genesen
oder negativ getestet ist. Bei den Tests wer-
den sowohl Schnelltests, die nicht älter als
24 Stunden sind, als auch PCR-Tests, die
maximal 48 Stunden alt sind, anerkannt.
Ausgenommen hiervon sind Kinder, die das
sechste Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, sowie Schulkinder. Beim Betreten des
Bades sollte der Gast sowohl die online er-
worbene Eintrittskarte als auch die Bestäti-
gung, dass 3-G erfüllt ist, griffbereit haben.

Die Online-Tickets können bis zu sieben
Tage im Voraus unter www.schwimmen-
mannheim.de gekauft werden. Diese gelten
den ganzen Tag. Einzige Ausnahme bildet

das Gartenhallenbad Neckarau am Wo-
chenende. Hier werden an den Wochenen-
den jeweils zwei Zeitslots angeboten, damit
das Bad möglichst vielen Badegästen zur
Verfügung steht.

Da im Schuljahr 2020/21 kein Schwimm-
unterricht an den Schulen stattfinden konn-
te, setzen Schulen, Vereine und der Fachbe-
reich Sport und Freizeit daran, diese Defizi-
te auszugleichen. Der Fachbereich Sport
und Freizeit überlässt zusätzlich 24 Wasser-
stunden den 4. Klassen für die Schwimm-
ausbildung. Dies hat teilweise Auswirkun-
gen auf die Badezeiten für die Öffentlich-
keit. Ebenso weist der Fachbereich Sport
und Freizeit darauf hin, dass es auch wäh-
rend der Öffnungszeiten sein kann, dass
Schulklassen anwesend sind.

Die Corona-Verordnung Bäder und Sau-
nen lässt ab sofort auch wieder die Öffnung
der Sauna im Gartenhallenbad Neckarau zu.
Allerdings dürfen keine Aufgüsse stattfin-
den. Auch das Dampfbad kann nicht ge-

nutzt werden. Für die Saunakabinen besteht
eine Besucherbegrenzung. Mit einem Ti-
cket sowohl zu saunieren als auch zu
schwimmen, ist wieder möglich. Die Sauna
im Herschelbad bleibt vorerst geschlossen.

Um Badbesucherinnen und -besuchern,
die nicht über einen Internetzugang verfü-
gen, den Kartenerwerb zu ermöglichen,
wird es Barverkaufskassen geben. In jedem
Hallenbad können für alle städtischen Hal-
lenbäder Eintrittskarten gekauft werden. Es
wird außerdem auch im Barverkauf die
Möglichkeit geben, eine Geldwertkarte zu
erwerben. Damit ist gewährleistet, dass
auch Barkäuferinnen und -käufer in den Ge-
nuss einer Rabattierung kommen. Im Gar-
tenhallenbad Neckarau ist die Barkasse
montags und donnerstags von 11 bis 12 Uhr,
dienstags von 10 bis 11 Uhr, mittwochs von
16 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 10 Uhr sowie
von 11 bis 12 Uhr, samstags von 13 bis 14.30
Uhr und sonntags von 9 bis 10 Uhr geöffnet.
Im Herschelbad ist sie montags von 13 bis 15

Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie frei-
tags von 18 bis 20 Uhr, im Hallenbad Wald-
hof Ost dienstags von 7 bis 14 Uhr sowie
freitags von 9 bis 14 Uhr und im Hallenbad
Vogelstang dienstags von 11 bis 12 Uhr sowie
samstags von 8 bis 9 Uhr geöffnet.

Noch gültige Mehrfachkarten oder Jah-
reskarten können nicht genutzt werden. Fa-
milien mit dem Mannheimer Familienpass
erhalten online und an der Barkasse mit den
Gutscheinen des Gutscheinhefts 2021 Zu-
gang zu den Hallenbädern. Für den Einlass
ist die Berechtigungskarte vorzuzeigen und
der Gutschein abzugeben.

Der Fachbereich Sport und Freizeit wen-
det wieder das bestehende, gut funktionie-
rende Hygienekonzept für die Hallenbäder
an, das ständig etwaigen neuen Erkenntnis-
sen oder Notwendigkeiten entsprechend
angepasst wird. In den Hallenbädern gelten
die üblichen Hygiene- und Abstandsgebote,
die Kontaktbeschränkungen und die Hus-
ten- und Niesetikette. Im Eingangs- und

Kassenbereich sowie im Nassbereich und
auf den Toiletten gilt die Maskenpflicht.

Momentan laufen die Planungen für das
neue Kursprogramm auf Hochtouren. Es
wird verstärkt Wert daraufgelegt, Kindern
das Schwimmen beizubringen. Ein besonde-
rer Fokus wird auf den Acht- bis Neunjähri-
gen liegen, da viele Kinder aufgrund der ge-
schlossenen Hallenbäder keine Möglichkeit
hatten, das Schwimmen zu erlernen. Ab
Mitte September wird es weitere Informa-
tionen zu Start- und Verkaufsterminen ge-
ben.

Alle Informationen bezüglich Öffnungs-
zeiten und Eintrittspreisen der einzelnen
Bäder sowie zum Ticketverkauf sind auch
unter www.schwimmen-mannheim.de zu
finden. Ebenso können Fragen beim Fach-
bereich Sport und Freizeit über das Service-
Telefon unter der Telefonnummer
0621/293-4004 oder per E-Mail an
fb52@mannheim.de sowie bei den jeweili-
gen Hallenbädern gestellt werden.

Vorbefragung zur
Gebäude- und Wohnungszählung

Im Jahr 2022 wird in Deutschland der
nächste Zensus durchgeführt. Der Zensus
beinhaltet eine Volks-, Gebäude- und Woh-
nungszählung und wird in allen Mitglieds-
staaten der EU turnusmäßig durchgeführt.
Mit dieser statistischen Erhebung wird er-
mittelt, wie viele Menschen in Deutschland
leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele
Entscheidungen in Bund, Ländern und Ge-
meinden beruhen auf Bevölkerungs- und
Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszah-
len für Planungen zu haben, ist eine regelmä-
ßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl
notwendig.

Bereits in diesem Jahr nimmt das Statisti-
sche Landesamt Baden-Württemberg im
Rahmen der Vorbefragung zur Gebäude-
und Wohnungszählung (GWZ) für den Zen-
sus 2022 Kontakt mit einem Teil der Eigentü-
merinnen und Eigentümern beziehungswei-
se Verwaltungen von Gebäuden mit Wohn-
raum beziehungsweise Wohnungen in Ba-
den-Württemberg auf. Diese Vorbefragung
dient der Überprüfung der vorliegenden Da-
ten zu Gebäuden und Eigentumsverhältnis-

sen hinsichtlich Qualität und Aktualität. So
wird sichergestellt, dass die Angaben zu den
auskunftspflichtigen Personen sowie zu den
Gebäuden und Wohnungen zur GWZ im Jahr
2022 korrekt vorliegen und die Belastung al-
ler Beteiligten dadurch minimiert wird. Die
Entscheidung bezüglich der Auswahl der
Auskunftspflichtigen zur Vorbefragung 2021
hängt von Struktur und Aktualität der Daten
ab, die dem Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg vorliegen.

Zirka eine Million ausgewählte Eigentü-
merinnen und Eigentümer beziehungsweise
Verwaltungen erhalten im September ein
Anschreiben mit Zugangsdaten zu einem
Online-Fragebogen und werden gebeten,
Auskünfte zu ihrem Gebäude oder ihrer
Wohnung zu erteilen. Die maximal elf Fra-
gen der Vorbefragung 2021 können schnell
und einfach beantwortet werden. Dies
nimmt nur etwa fünf bis zehn Minuten in An-
spruch. Wer zur Vorbefragung 2021 kein
Schreiben erhält, wird erst zur GWZ 2022
befragt. Die GWZ 2022 wird als flächende-
ckende Erhebung durchgeführt, bei der Ei-

Eine Meldung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg
gentümerinnen und Eigentümer bezie-
hungsweise Verwaltungen aller Gebäude
mit Wohnraum und Wohnungen befragt
werden.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Da-
tenerhebung sind das Bundesstatistikgesetz
(BStatG), das Zensusvorbereitungsgesetz
(ZensVorbG 2022) und das Zensusgesetz
(ZensG 2022). Nach § 24 des Zensusgeset-
zes besteht Auskunftspflicht. Für das Statis-
tische Landesamt Baden-Württemberg hat
der Schutz personenbezogener Daten
höchste Priorität. Die Online-Datenüber-
mittlung erfolgt verschlüsselt. Die gewonne-
nen Daten werden ausschließlich für statisti-
sche Zwecke genutzt, Rückschlüsse auf ein-
zelne Personen oder die Weitergabe von Da-
ten an Dritte sind ausgeschlossen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen sind unter www.zen-
sus2022.de/DE/Wer-wird-befragt/Vorbe-
fragung-gebaeude-und-wohnungszaeh-
lung.html zu finden.

Die Vereinigung der
Kirchen in Mannheim 1821

Von Mannheim gingen entscheidende Impul-
se für die Vereinigung der reformierten und lu-
therischen Kirchen zu einer Evangelischen Kir-
che aus. Diese „Union“ darf mit gutem Recht
als eine Errungenschaft der bürgerlichen Ver-
fassungsbewegung verstanden werden. Auf-
grund der konfessionellen Gegebenheiten in
Mannheim weist der Weg zur Union und ihr
Vollzug eine Reihe von Besonderheiten auf,
die in einem Vortrag von Dr. Udo Wennemuth

am Mittwoch, 15. September, ab 18 Uhr vorge-
stellt und analysiert werden. Die Veranstal-
tung findet im Friedrich-Walter-Saal des MAR-
CHIVUM statt. Der Eintritt ist frei. Eine Voran-
meldung per E-Mail an marchivum@mann-
heim.de oder telefonisch unter 0621/293-7027
ist erforderlich, da die Teilnehmendenzahl be-
schränkt ist. Zusätzlich wird die Veranstaltung
(live-)gestreamt auf www.marchivum.de. Der
Stream ist dort bis 21. September abrufbar.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischenVergabe weiter zu stärken.
Um dieVergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu

gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des BezirksbeiratsWallstadt
Mittwoch, 15.09.2021, 19:00 Uhr

DJKWallstadt
Christ-König Gemeindezentrum

Oswaldstr. 2
68259Mannheim

Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine vorherige Anmeldung imBürgerportal
(https://t1p.de/9ihe) bis zum 14.09.2021 erforderlich

Tagesordnung:
1. Tagesbetreuung für Kinder – Stand 01.04.2021
2. Kriminalstatistik
3. Kultur- und Sportzentrummit Freiwilliger FeuerwehrWallstadt
4. Wegeführung des Zubringers zumRadschnellweg ab dem östlichen Ende der Rampe der Sudentenstraßenbrücke
5. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
6. Anfragen /Verschiedenes

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Integrationsausschusses
amDienstag, den 14.09.2021 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1
68161Mannheim

DieSitzung kann nicht auf der Empore desRatssaales verfolgt werden undwird stattdessen per Livestream in denRaum
Swansea im Stadthaus N 1 übertragen.

Anmeldung vorab unter 15ratsangelegenheiten@mannheim.de
Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mannheim.de/livestream-gemein-
derat) zu verfolgen.

Tagesordnung:
1 Sachstand zumAnonymisierten Bewerbungsverfahren der Stadt Mannheim
2 Verlängerung der Integrationsmaßnahme ANIMA II („Ankommen in Mannheim“) für EU-zugewanderte aus Südost-

europa
3 Straßenpädagogisches Präventionsprojekt Street Cred
4 Gewährung von Zuschüssen gemäß den „Richtlinien der Stadt Mannheim zur Integrationsförderung“

Förderung 2020
5 Verbesserung der Antidiskriminierungsarbeit in Mannheim, Antrag desMigrationsbeirates
6 Planungsstand Gastarbeiterdenkmal
7 Abfrage desQuorums für Anträge nach § 14Geschäftsordnung für denGemeinderat der StadtMannheimohneAus-

sprache
8 Anfragen
9 Anregungen undMitteilungen an dieVerwaltung

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO/VgV
Schulen Stadtgebiet Mannheim, Spielplatzkontrollen 2022 bis 2024
Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt für die Schulen im Stadtgebiet Mannheim die Spielplatzkontrollen für
die Jahre 2022 bis 2024 aus. Den vollständigenVeröffentlichungstext entnehmenSie bitte unserer Homepagewww.bbs-
mannheim.de.
Die Kommunikation und die Angebotsabgabe erfolgen ausschließlich über die eVergabe-Plattform (elektronisch). Bei
technischen FragenwendenSie sich bitte an BBSBau- und BetriebsserviceGmbH,Telefon 0621/3096-789.Mannheim,
09.09.2021

Colibri-Veranstaltungen im September
Die Reihe „Colibri – Interkulturelle Angebote
der Stadtbibliothek Mannheim“ vereint alle
mehrsprachigen Medien und Veranstaltun-
gen. Der bunte Vogel Colibri steht für „co-
lourful library“ und weist den Weg zum inter-
kulturellen Angebot der Stadtbibliothek.

Café Colibri: Sprachcafé
Am 16., 23. und 30. September, jeweils 17 Uhr
lädt die Stadtbibliothek zum „Café Colibri“
ein. Menschen aus verschiedenen Kultur-
kreisen, unabhängig von Alter und sozialer
Herkunft, haben hier die Möglichkeit, in lo-
ckerer Atmosphäre ihre Deutschkenntnisse
anzuwenden und zu vertiefen. Bei den Ge-
sprächsrunden können Themen aller Art wie
Familie, Hobbys, Feste und Aktuelles zur
Sprache kommen.

Café Colibri steht für:
• Offenheit – jede und jeder kann teilnehmen
• Unverbindlichkeit – zwang- und kostenlos
• Ungezwungenheit – freie Themenwahl
• Neutralität und Toleranz – keine politische
und ideologische Meinungsäußerung.

Der Ort wird bei Anmeldung bekannt ge-
geben. Bei Präsenzveranstaltungen in der
Stadtbibliothek muss ein Impfnachweis, ein
Nachweis über Genesung oder ein aktueller
Test vorgelegt werden. Es gelten die Hygie-
nevorschriften: Abstandsregelung, Masken-
pflicht und die Erhebung personenbezoge-
ner Daten gemäß aktueller Landesverord-
nung. Eine Anmeldung telefonisch unter
0621/293-8935 oder per E-Mail an stadtbi-
bliothek.zentralbibliothek@mannheim.de
ist erforderlich.

Bücherspaß – Erste Worte
Deutsch als digitale Veranstaltung

Digitaler Bücherspaß: gemeinsam eine Ge-
schichte erzählen und spielen – dabei erste
Worte der deutschen Sprache lernen. Dazu
lädt die Kinder- und Jugendbibliothek der
Stadtbibliothek Mannheim am Mittwoch, 22.
September, ab 16.30 Uhr alle Kinder im Alter
von zwei bis vier Jahren mit ihren Eltern ein.
Dieser Bücherspaß wird in Zusammenarbeit
mit dem Verein „Das Arabische Haus e.V.“
digital angeboten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmel-
dung per E-Mail an stadtbibliothek.paedago-
gik@mannheim.de ist erforderlich. Nähere
Informationen zu der Plattform für die digi-
tale Veranstaltung werden nach der Anmel-
dung bekannt gegeben.

Medienmittwoch im September

Podcast – Von der Idee zum fertigen Pro-
dukt
Am Mittwoch, 15. September, ab 17 Uhr zeigt
das Team der Stadtbibliothek Schritt für
Schritt, wie aus einer Idee ein fertiger Pod-
cast kreiert werden kann. Die Veranstaltung
ist kostenlos. Die Teilnahme ist sowohl vor
Ort in der Zentralbibliothek im Stadthaus N
1, 2. OG, als auch digital möglich. Eine An-
meldung per E-Mail an stadtbibliothek.zent-
ralbibliothek@mannheim.de oder telefo-
nisch unter 0621/293-8933 ist erforderlich.
Die Teilnahmeplätze vor Ort sind begrenzt.

Vorstellung des Presseportals GENIOS
eBib
Die Stadtbibliothek hat ihr digitales Ange-
bot um das Presseportal GENIOS eBib er-
weitert. Neben zirka 1.400 Zeitschriften und
Zeitungen enthält GENIOS eBib auch den

Veranstaltungen der Stadtbibliothek Mannheim
Statistikscout TILASTO, verschiedene Vi-
deokurse und die GENIOS Wirtschaftsinfor-
mationen. Das Team der Stadtbibliothek
stellt am Mittwoch, 22. September, ab 17 Uhr
das Presseportal vor und steht für Fragen
rund um die Nutzung von GENIOS eBib zur
Verfügung. Die Veranstaltung ist kostenlos.
Die Teilnahme ist sowohl vor Ort in der Zen-
tralbibliothek im Stadthaus N 1, 2. OG, als
auch digital möglich. Eine Anmeldung per E-
Mail an stadtbibliothek.zentralbiblio-
thek@mannheim.de oder telefonisch unter
0621/293-8933 ist erforderlich. Die Teilnah-
meplätze vor Ort sind begrenzt.

3D-Druck: Sprechstunde zu Technologie,
Funktionen und Anwendungsgebieten
Das Team der Stadtbibliothek erklärt und
zeigt Technologie, Funktionen und Anwen-
dungsgebiete des 3D-Drucks am Mittwoch,

29. September, ab 17 Uhr. Interessierte er-
fahren außerdem, wie man eigene Druck-
aufträge in der Stadtbibliothek verwirkli-
chen lassen kann. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos und findet in der Zentralbibliothek im
Stadthaus N 1, 2. OG, statt.

Eine Anmeldung per E-Mail an stadtbi-
bliothek.zentralbibliothek@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-8933 ist er-
forderlich. Die Teilnahmeplätze sind be-
grenzt.

Bei allen Veranstaltungen gelten die Maß-
nahmen zum Infektionsschutz gemäß gülti-
ger Corona-Verordnung des Landes.

Weitere Informationen:

Mehr Informationen finden sich auf
www.stadtbibliothek.mannheim.de unter
der Rubrik „Veranstaltungen“.
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Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Seckenheim
Mittwoch, 15.09.2021, 19:00 Uhr
Saal des Seckenheimer Schlosses

Seckenheimer Hauptstraße 68, 68239Mannheim

Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine vorherige Anmeldung imBürgerportal
(https://t1p.de/53da) bis zum 14.09.2021 erforderlich

Tagesordnung:
1. Erneuerung des Fahrbahnbelags des Neckarradwegs
2. Verkehrsentlastung des Hunsrück 1
3. Verkehrsentlastung des Hunsrück 2
4. Zuwegung BSA
5. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über dieVerwendung der Mittel
6. Anfragen /Verschiedenes

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Mannheim zur
Durchführung der Bundestagswahl am 26. September 2021

1.Wahlzeit
Am 26. September 2021 findet in der Bundesrepublik Deutschland dieWahl zum 20. Deutschen
Bundestag statt. DieWahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

2.Wahlbezirke
Die Stadt Mannheim ist in 135 allgemeineWahlbezirke eingeteilt, daneben wurden 80 Briefwahlbe-
zirkegebildet. In denWahlbenachrichtigungen, die denWahlberechtigten inderZeit vom16.08.2021
bis zum 05.09.2021 übersandt worden sind, sind derWahlbezirk/Wahlraum und dasWahlgebäude
angegeben, in dem dieWahlberechtigten wählen können.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 13.00 Uhr in der Inte-
grierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH), Herzogenriedstraße 50, 68169Mann-
heim zusammen. Die Auszählung beginnt um 18:00 Uhr.

3. Hinweise zur Stimmabgabe imWahllokal
JedewahlberechtigtePerson kannnur imWahlraumdesWahlbezirkswählen, in dessenWählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. DieWähler haben dieWahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zurWahl mitzubringen. DieWahlbenachrichtigung soll bei derWahl abgege-
ben werden.

Gewählt wirdmitamtlichenStimmzetteln. JederWähler erhält bei Betreten desWahlraumeseinen
Stimmzettel ausgehändigt.

JederWähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

DerStimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für dieWahl imWahlkreis in schwarzemDruck die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b)

für dieWahl nach Landeslisten in blauemDruck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie
eineKurzbezeichnungverwenden, auchdieser, und jeweils dieNamender ersten fünfBewerber
der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

DerWähler gibt

seineErststimme in derWeise ab,

dass er auf dem linkenTeil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andereWeise eindeutig kenntlich macht, welchemBewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in derWeise,

dass er auf dem rechtenTeil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andereWeise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vomWähler in einerWahlkabine desWahlraumes oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in derWeise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe
nicht erkennbar ist. In derWahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Öffentlichkeit
DieWahlhandlung sowie die imAnschluss an dieWahlhandlung erfolgendeErmittlung undFeststel-
lung desWahlergebnisses imWahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohneBe-
einträchtigung desWahlgeschäfts möglich ist.

5. StimmabgabemitWahlschein/Briefwahl
Wähler, die einenWahlschein haben, können an derWahl imWahlkreis, in demderWahlschein aus-
gestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigenWahlbezirk diesesWahlkreises oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.

WerdurchBriefwahlwählenwill,muss sich vonderGemeindebehördeeinenamtlichenStimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichenWahlbriefumschlag beschaffen und
seinenWahlbrief mit demStimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenenWahlschein so rechtzeitig der auf demWahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spätestens amWahltage bis 18.00 Uhr eingeht. DerWahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.Wahlberechtigung.
JederWahlberechtigte kann seinWahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. EineAusübung
desWahlrechts durch einenVertreter anstelle desWahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des
Bundeswahlgesetzes).

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oderwegen einer Behinderung an der Stimmabgabe ge-
hindert sind, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vomWahlberechtigten selbst getroffenen und
geäußertenWahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmteWillensbildung oder Entscheidung desWahlbe-
rechtigtenersetzt oder verändert oderwennein Interessenkonflikt derHilfspersonbesteht (§ 14Abs.
5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einerWahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wirdmit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren odermit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen derWahlentscheidung desWahlberechtigten oder
ohne eine geäußerteWahlentscheidung desWahlberechtigten eine Stimme abgibt. DerVersuch ist
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

7. Hinweise zurWahlstatistik
In denWahlbezirken 011.31, 041.21, 072.21 und im Briefwahlbezirk 019.94 wird die Bundestags-
wahl imRahmender repräsentativenWahlstatistik nachGeschlecht undGeburtsjahresgruppen der
Wählerinnen undWähler ausgewertet. Hierfür werden 12 verschiedene Stimmzettel mit Kenn-
buchstaben von A bis M verwendet. Andere Stimmzettel sind in diesenWahlbezirken nicht zugelas-
sen. DasVerfahren ist imGesetz über die allgemeine und die repräsentativeWahlstatistik bei der
Wahl zumDeutschenBundestagundbei derWahl derAbgeordnetendesEuropäischenParlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz -WStatG) geregelt. Es ist sichergestellt,
dass dasWahlgeheimnis nicht verletzt wird.

Informationen zur gesetzlichenWahlstatistik oder zu anderenWahlfragen erteilt Ihnen gerne das
Wahlbüro, Rathaus E 5,Telefon: 0621/293-9566, Fax: 0621/293-9590, E-Mail wahlbuero@mann-
heim.de, Informationen im Internet unter www.mannheim.de/wahlen. DasWahlbüro ist seit dem
23.08.2021 geöffnet: MO – FR 8.00 bis 16.00 Uhr, DO bis 18.00 Uhr, in derWoche vor derWahl
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Mannheim, 09.09.2021
Stadt Mannheim, Fachbereich Demokratie und Strategie – Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters

StadtparkMannheim gemeinnützige GmbH
Jahresabschluss 2020
DieGesellschafterversammlung hat am14. Juli 2021 den Jahresabschluss zum31.12.2020mit An-
hang und Lagebericht festgestellt und beschlossen, den umden Jahresfehlbetrag 2021 inHöhe von
2.635.013,72 EUR erhöhten Bilanzverlust in Höhe von 8.050.003,79 EUR auf neue Rechnung vor-
zutragen. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, dieWISTA AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mannheim, hat am 05. Juli 2021 den uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt.

StadtparkMannheimWirtschaftsbetriebs-GmbH
Jahresabschluss 2020
DieGesellschafterversammlunghat 14. Juli 2021denJahresabschluss zum31.12.2020mitAnhang
und Lagebericht festgestellt und beschlossen, den um den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von
19.395,49EURvermindertenBilanzverlust inHöhe von100.140,42EURauf neueRechnung vorzu-
tragen. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft, dieWISTA AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mannheim, hat am 07. Juni 2021 den uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt.

Duojingyuan-TeehausGmbHMannheim
Jahresabschluss 2020
DieGesellschafterversammlung hat am04.Mai 2021 den Jahresabschluss zum31.12.2020mit An-
hang und Lagebericht festgestellt und beschlossen, den um den Jahresfehlbetrag verringerten Bi-
lanzgewinn in Höhe von 2.940,85 EUR in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ab-
schlussprüfer der Gesellschaft, dieWISTA AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft Mannheim, hat am
19. April 2021 den uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt.

Die Jahresabschlüssemit Anhang und Lagebericht können bei der Stadtpark Mannheim gemein-
nützige GmbH, Gartenschauweg 12,Verwaltungsgebäude, Abteilung Buchhaltung, Zimmer 13/14
vom 13. bis 17. September 2021 zwischen 9-16 Uhr eingesehen werden.

Die Geschäftsführung
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Prospektverteilung –
Die lokale Kompetenz
Wir verteilen Ihre Prospekte und Drucksachen im Wunschgebiet.
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